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Gremium Termin Vorlagenstatus 

Stadtrat 20.09.2018 öffentlich 

 
 
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 12 für das Gebiet am westlichen Ortsrand des 
Stadtteiles Rinnenthal südlich der Griesbachstraße 
- Änderung des Aufstellungsbeschlusses - 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Aufstellungsbeschluss des Stadtrates vom 14.06.2018 Nr. 2018/229 zum Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan Nr. 12 für das Gebiet am westlichen Ortsrand des Stadtteiles Rinnenthal 
südlich der Griesbachstraße wird wie folgt geändert: 
 

"Der Stadtrat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan für das 

 Gebiet am westlichen Ortsrand des Stadtteiles Rinnenthal südlich der Griesbachstraße mit dem 
 Ziel der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes. Sein Geltungsbereich umfasst 
 Teilflächen der Grundstücke Flurnummern 123 und 124 der Gemarkung Rinnenthal. 
 
 Die Aufplanung erhält die Bezeichnung "Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 12 für das 
 Gebiet am westlichen Ortsrand des Stadtteiles Rinnenthal südlich der Griesbachstraße" und 
 wird als Allgemeines Wohngebiet im Sinne von § 4 BauNVO ausgewiesen. 
 
 Das Gebiet ist im beiliegenden Lageplan vom 14.06.2018 stark umrandet gekennzeichnet. Der 
 Lageplan ist Bestandteil dieses Beschlusses.  
 
 Das Aufstellungsverfahren ist gem. § 13 b BauGB im beschleunigten Verfahren durchzuführen. 
 Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes erfolgt durch das Baureferat der Stadt Friedberg". 
 
 
 
 



 

Vorlagennummer: 2018/331 
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Sachverhalt: 
 
Bisheriger Verfahrensverlauf: 
 
Aufstellungsbeschluss  14.06.2018 STR 
 
 
In der Stadtratssitzung am 14.06.2018 wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 für 
das Gebiet am westlichen Ortsrand des Stadtteiles Rinnenthal und südlich der Griesbachstraße 
nach §13b BauGB mit der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes und eines 
Sondergebietes für einen Kindergarten beschlossen.  
Eine erneute Prüfung durch die Verwaltung ergab, dass eine Ausweisung eines Sondergebietes 
im Verfahren gemäß §13b BauGB nicht zulässig ist. Daher muss der Gebietscharakter für den 
gesamten Geltungsbereich in ein Allgemeines Wohngebiet geändert werden.  
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